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 Veröffentlicht am 29.11.2001

Norm

ZPO §192 Abs2

ZPO §519

Rechtssatz

Der Rekurs gegen einen berufungsgerichtlichen Unterbrechungsbeschluss ist jedenfalls dann zulässig, wenn das

Berufungsgericht wegen der angenommenen Unterbrechung die Berufung ohne Sachentscheidung zurückweist, weil

dann ein Fall des § 519 Abs 1 Z 1 ZPO vorliegt.
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